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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1975

Norm

EGVG ArtVIII Abs1 litd

GewO 1973 §103 Abs1 litb Z49

WTBO §33 Abs1 litc

Rechtssatz

Die allgemeine Beratung über "steuerliche Aspekte" einer Geldanlage oder in "Fragen zu den steuerlichen

Gesichtspunkten" kann dem Begri: "Erteilung einschlägiger Auskünfte" nicht unterstellt werden, weil sie unabhängig

und ohne Zusammenhang mit einer bestimmten vor einer Behörde auszutragenden Angelegenheit erfolgt.
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